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Sitzungsvorlage 43/2013 
 
 
 
Bericht über den Stand der Umsetzung der  Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie und die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten im Bezirk 
 
   
 
Berichterstatter:     Abteilungsdirektor Hans-Jürgen Hagemann 
 
Bearbeiter:          Regierungsbaudirektor Hans-Joachim Nolte              
                               Tel.: 0251-411-1553 
 
 
Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 
 

 TOP           der Sitzung der Verkehrskommission am  
  

 TOP   6      der Sitzung der Strukturkommission am 16.09.2013 
 

 TOP   9      der Sitzung des Regionalrates am 23.09.2013 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
für die Verkehrskommission: 

        Zustimmung                            Kenntnisnahme 
 
für die Strukturkommission: 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
für den Regionalrat:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
 

 



Die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
Die EG-Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 
(EG-HWRM-RL) ist am 26. November 2007 in Kraft getreten und mit der Novelle des 
Wasserhaushaltsgesetzes am 01.03.2010 in nationales Recht umgesetzt worden. 
Die Mitgliedstaaten haben für die Gebiete mit einem potenziell signifikanten 
Hochwasserrisiko angemessene Ziele für das Hochwasserrisikomanagement 
festzulegen, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung hochwasserbedingter 
nachteiliger Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 
die wirtschaftlichen Tätigkeiten liegt. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat die sich hieraus ergebenden Vorgaben mit 
Durchführungsfristen zwischen 2011 und 2015 in verschiedenen Arbeitsschritten 
umzusetzen. Zuständige Behörden für die Umsetzung sind die Bezirksregierungen. 
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW (MKULNV) koordiniert landesweit den Prozess. 
 
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Arbeitsschritte: 

 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung der 
Gewässerabschnitte, an denen potentielle signifikante Hochwasserrisiken 
bestehen (abgeschlossen bis Ende 2011). 

 Erstellung von Hochwassergefahren- und –risikokarten für diese Gewässer 
(bis Ende 2013). 

 Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen für diese Gewässer (bis 
Ende 2015). 

 
Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos und die Bestimmung der Gebiete 
mit einem potentiell signifikanten Risiko wurden landesweit im Auftrag des MKULNV 
durchgeführt. Hierüber hat die Bezirksregierung Münster den Regionalrat in seiner 
Sitzung am 04. Juli 2011 informiert.  
 
Insgesamt liegen im Planungsgebiet der Bezirksregierung Münster 72 
Risikogewässer mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete). Für 
diese Risikogewässer müssen neben den o.g. Arbeitsschritten auch 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG bis Dezember 2013 festgesetzt werden. 
 
 
Die Erstellung der Gefahren- und Risikokarten entsprechend Arbeitsschritt 2 ist 
inzwischen nahezu abgeschlossen, die Karten werden landesweit bis Ende 
September 2013 zusammengetragen, sie werden vom Umweltministerium 
freigegeben und über das Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  
Die Erarbeitung dieser Karten hat die Bezirksregierung Münster in den vergangenen 
Jahren  in enger Abstimmung mit den Kommunen und unteren Wasserbehörden für 
die jeweiligen Gewässer vorgenommen. Dabei haben die Kommunen neben der 
Prüfung der Kartendarstellungen / Überflutungsflächen vor allem zusätzliche 
Informationen eingetragen: dazu gehören Einrichtungen mit sensiblen Nutzungen 
(Tiefgaragen, Kindergärten, Schulen etc.), evakuierungsbedürftige Einrichtungen 
(Krankenhäuser), wichtige Ver- und Entsorgungseinrichtungen, unzugängliche 
Brücken oder für den Hochwasserschutz kritische Bereiche (enge, problembehaftete 
Durchlässe, Brücken, Wehre). Diese Vorgehensweise war aus den Erfahrungen des 
Hochwassers im August 2010 abgeleitet worden. 



Die Karten belegen, dass in vielen Kommunen der Hochwasserschutz zwar für das 
100-jährliche Ereignis ausreicht und "keine dramatischen" Überflutungen eintreten, 
dass aber bei Extremereignissen sehr wohl gravierende Probleme vorliegen, die 
einer Problemlösung zugeführt werden müssen.  
 
 
Derzeit wird die Risikomanagementplanung entsprechend Arbeitsschritt 3 vorbereitet. 
Darauf hat die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom Juli 2013 (s. Anlage 1) 
die betreffenden Institutionen hingewiesen und die konkreten Termine für die 
Gewässersysteme angekündigt.  
Die Arbeiten umfassen inhaltlich ein weites Spektrum von der Gefahrenabwehr über 
das Planungsrecht / die Bauleitplanung hin zu wasserwirtschaftlichen 
Fragestellungen, sie sind in der Broschüre des Umweltministeriums zur Information 
der Öffentlichkeit (s. Anlage 2) umfassend dargestellt. Außerdem werden Hinweise 
und Erläuterungen für die Kommunen zu dem Planungsprozess formuliert, die im 
Schreiben des Städte- und Gemeindebunds enthalten sind (s. Anlage 3).  
 
Bei der Behandlung der Themenfelder wird zur Arbeitserleichterung für alle 
Beteiligten soweit möglich auf bereits vorliegende Broschüren, Leitfäden etc. 
verwiesen (bspw. Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums). 
 
Bei den gewässerbezogenen Maßnahmen werden diejenigen zur Umsetzung der 
WRRL aus den Umsetzungsfahrplänen übernommen, sofern sie zum 
Hochwasserschutz Beiträge liefern. Dies dient gleichermaßen der Reduzierung des 
Flächenverbrauchs und auch der effektiven Nutzung von Steuergeldern. 
 
Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten für die Risikogewässer wird 
fristgemäß bis Dezember 2013 nur als vorläufige Sicherung möglich sein, die 
Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung dürften erst in den folgenden Jahren 
eingeleitet werden. 
 



 
 
 
 

  
 
 

  
  

 

 

Bezirksregierung Münster

23. Juli 2013 

Seite 1 von 5 

Bezirksregierung Münster  •  Postfach 8440  •  48045 Münster 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

 
48147 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-5800 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

 

Aktenzeichen: 

54.10.08.03-001  
 
 
Auskunft erteilt: 

Frau Hiller 
 

Durchwahl: 
411-5647 , ? 

Telefax: 411-85647 

Raum: 113 , ? 

E-Mail: 

anika.hiller 
@brms.nrw.de 
 

Konto der Landeskasse: 
Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) 
 
BLZ:  300 500 00 
Konto: 61 820 
IBAN : DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC :    WELADEDD 
 

Bürgertelefon: 
0251 411 – 4444 

Schultelefon: 
0251 411 - 4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 – 3300 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Vom Hbf Buslinie 17  
Bis Haltestelle „Stadtpark 
Wienburg“ 
 

Mit der DB Richtung  
Gronau oder Rheine  
bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 

 

 
 
siehe Verteiler 
 

 
Auftaktveranstaltung zur Hochwasserrisikomanagement-Planung in der 

Managementeinheit Berkel, Ahauser Aa, Beurserbach und Schlinge 

 
 
Anlagen: 
Broschüre "Hochwasserrisiko-Management 
Rundbrief des Städte- und Gemeindebundes zur EG-HWRM-RL 
Verteiler 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
jetzt geht es los! Wir wollen mit Ihnen in die dritte und wichtigste Phase der 
Umsetzung der europäischen Hochwasserrisiko-Management-Richtlinie, die 
Erarbeitung der Hochwasserrisiko-Management-Pläne, starten und laden Sie 
und Ihre Mitarbeiter herzlich ein, zur Auftaktveranstaltung am 
 

Dienstag, den 12. November 2013 von voraussichtlich 9 bis 15 Uhr 

in das Rathaus der Stadt Stadtlohn (Großer Sitzungssaal),  
Markt 3 in 48703 Stadtlohn, zu kommen. 

 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! Nach den Sommerferien erhal-

ten Sie eine detaillierte Einladung mit begleitenden Unterlagen. 

 
Im Oktober 2011 haben wir Sie in unserer ersten Veranstaltung zur Umsetzung 
der europäischen Hochwasserrisiko-Management-Richtlinie im Schloss in 
Münster bereits über die Ziele und Inhalte der Richtlinie sowie über den abge-
schlossenen ersten Arbeitsschritt der „vorläufigen Bewertung des signifikanten 
Hochwasserrisikos“ informiert. Informationen dazu finden Sie auf unserer In-
ternetseite http://www.bezirksregierung-muenster.de/HWRM. 
 
Seit Mitte 2012 befinden wir uns in der Zusammenarbeit mit Kommunen und 
Kreisen, um die erstellten Hochwassergefahren- und Hochwasserrisiko-Karten 
basierend auf Ihren Ortskenntnissen zu ergänzen. An dieser Stelle danken wir 
Ihnen bereits herzlich für Ihre konstruktiven Rückmeldungen!  
 
 
 

weberi
Schreibmaschinentext
             Anlage 1
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Ihnen die Risikobewertung als Grundlage für die Zielsetzung und Maßnah-
menplanung durchführen und Sie in die Phase der Maßnahmenerfassung ein-
führen.  
 
Während wir als Bezirksregierung den Prozess der Hochwasserrisiko-
Managementplanung organisieren und koordinieren, haben Sie als Maßnah-
menträger die wichtige Aufgabe, den Hochwasserrisiko-Managementplan "mit 
Leben zu füllen". Die Handlungsbereiche der Maßnahmen zur Hochwasserrisi-
ko-Managementplanung betreffen dabei vor allem kommunale Aufgaben, die 
sich sowohl auf planerisches Handeln als auch auf die Bereiche Gefahrenab-
wehr und Schadensminimierung beziehen: 

� Flächenvorsorge 
� Natürlicher Wasserrückhalt 
� Technischer Hochwasserschutz 
� Bauvorsorge  
� Risikovorsorge 
� Informationsvorsorge 
� Verhaltensvorsorge 
� Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 
� Hochwasserbewältigung 
� Regeneration 

 
Wir haben die Veranstaltung so geplant, dass folgende Aspekte angesprochen 
und diskutiert werden: 

1. Hochwassergefahren-Karten und Hochwasserrisiko-Karten -    
Rückblick auf die Erarbeitung und Erläuterungen zum Inhalt 

2. Risikobereiche und Risikobeschreibung -  
Gemeinsame Diskussion und Entscheidung 

3. Hochwasserrisiko-Managementplan und Maßnahmenplanung -    
Einführung in Handlungsbereiche, Ziel- und Maßnahmentypenkatalog    
sowie Auftrag zur Maßnahmenerfassung 

 
Zur Vorbereitung finden Sie bereits jetzt weitere Informationen zum Hochwas-
serrisiko-Management in der beigefügten Broschüre und dem Rundbrief des 
Städte- und Gemeindebundes sowie unter http://www.bezirksregierung-
muenster.de/HWRM. Zusätzliche Unterlagen erhalten Sie mit der detaillierten 
Einladung nach den Sommerferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
i. A. 
 
gez. Hiller 
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Verteiler: 
 
Bürgermeister der Stadt Ahaus 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Rathausplatz 1 
48683 Ahaus 
 
Bürgermeister der Stadt Gescher 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Marktplatz 1 
48712 Gescher 
 
Bürgermeister der Stadt Stadtlohn 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Markt 3 
48703 Stadtlohn 
 
Bürgermeister der Gemeinde Südlohn 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Winterswyker Straße 1 
46354 Südlohn 
 
Bürgermeister der Stadt Vreden 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Burgstraße 14 
48691 Vreden 
 
Bürgermeisterin der Stadt Billerbeck 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Markt 1 
48727 Billerbeck 
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Seite 4 von 5 Bürgermeister der Stadt Coesfeld 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Markt 8 
48653 Coesfeld 
 
Bürgermeister der Gemeinde Rosendahl 
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Hauptstraße 30 
48720 Rosendahl 
 
Landrat des 
Kreises Borken  
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Burloer Straße 93 
46325 Borken 
 
Landrat des 
Kreises Coesfeld  
Fachbereiche Bauen / Planen und Umwelt  
Fachbereiche Gefahrenabwehr / Katastrophenschutz  
Friedrich-Ebert-Straße 7 
48653 Coesfeld 
 
Landwirtschaftskammer NRW 
Bezirksstelle für Agrarstruktur Münsterland 
Borkener Str. 25 
48653 Coesfeld 
 
Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 
Ripshorster Str. 306 
46117 Oberhausen 
 
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 
Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster 
 
Handwerkskammer Münster 
Bismarckallee 1 
48151 Münster 
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Seite 5 von 5 Grundbesitzerverband NRW 
Oststraße 162 
40210 Düsseldorf 
 
Waterschap Rijn en Ijssel 
Bram Zandstra 
Postbus 148 
NL 7000 AC Doetinchem 
 
REGIONALE 2016 Agentur GmbH 
Schlossplatz 4 
46342 Velen 
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